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Praambel

,Gott ist treu, der wird euch stdrken
und bewahren vor dem Bésen.”

(2. Thess. 3,3)

Die Bindung an das biblische Bekenntnis zur Treue und bewahrenden Zuwendung Gottes nimmt die
Evangelische Kirchengemeinde Ziilpich ernst und sieht sich daher mit allen Mitarbeitenden in der
Verantwortung und Pflicht, uneingeschrénkt fiir den Schutz von Menschen, insbesondere von
Schutzbediirftigen, einzutreten.

Im Folgenden werden das Schutzkonzept und die Arbeitshilfe zur Préivention — Intervention — Hilfe fiir unsere
Kirchengemeinde entfaltet.

Aktiv gegen sexualisierte Gewalt

,Im Kirchenkreis Bad Godesberg-Voreifel ist die persénliche und sexuelle Grenzwahrung aller Menschen
unverzichtbare Grundlage der Arbeit.

Unser Schutz gilt insbesondere Kindern, Jugendlichen und Schutzbefohlenen. Die Arbeit ist von Respekt,
Wertschdtzung und Vertrauen geprdéigt.”

Mathias Molleken, Superintendent, April 2022

Ausdruicklich danken wir dem Kirchenkreis Bad Godesberg-Voreifel, dass wir die Arbeitshilfe als Grundlage
unseres Schutzkonzeptes verwenden dirfen.

Ebenso gilt unser Dank der Evangelischen Kirchengemeinde Troisdorf fiir die Vorlage und teilweise
Verwendung lhres Schutzkonzeptes.

Zudem bezieht sich das vorliegende Schutzkonzept auch auf unser eigenes Jugendpraventionskonzept
,Klarer sehen” aus dem Jahre 2014.
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1. Leitbild

Mit dem hier vorgelegten Schutzkonzept nimmt die Evangelische Kirchengemeinde Zilpich ihre
Verantwortung im Blick auf Betroffene von sexueller Gewalt wahr. Wir tun dies im Bewusstsein, dass der
Verstol’ gegen die sexuelle Selbstbestimmung von Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen zu den
schwersten und langfristig belastenden Beeintrachtigungen der Lebenswege fiihren kann. Dies sind wir
nicht bereit hinzunehmen. Gottes Perspektive der besonderen Zuwendung zu den Schwachen verpflichtet
uns zu besonderer und verstarkter Aufmerksambkeit fiir die Betroffenen und zur konsequenten Einnahme
ihrer Perspektive. Wir betrachten diese Form von Verbrechen, als Verhohnung von Gottes gut gemeinter
Schopfung, die die gute Gabe der Sexualitat einschlief3t.

Im Rahmen dieses Schutzkonzeptes beschreiben wir vorrangig den Schutz von Kindern, Jugendlichen und
Schutzbefohlenen vor Formen sexualisierter Gewalt in unserer Einrichtung. Wir férdern und unterstitzen
dariber hinaus eine weitergehende Sensibilisierung fiir solche Formen von Gewalt, auch auBerhalb
unseres hier beschriebenen Kontextes. Auch diesen betroffenen Menschen sehen wir uns verpflichtet.

Wir setzen uns dafiir ein, dass Kinder, Jugendliche und Schutzbefohlene in unserer Einrichtung, Struktur
und Organisation gemall dem Kirchengesetz der Evangelischen Kirche im Rheinland (EKIR) ,,zum Schutz vor
sexualisierter Gewalt” bestmoglich geschiitzt werden. Dabei haben wir sowohl Orte im Blick, an denen sie
beruflich oder ehrenamtlich tatigen Erwachsenen anvertraut werden, als auch Gruppen, in denen sie sich
selbst (altere) Jugendliche anvertrauen beziehungsweise anvertraut werden. Kinder, Jugendliche und
Schutzbefohlene sollen an diesen Schutz- und Kompetenzorten vertrauenswirdige und kompetente
Ansprechpersonen finden, wenn sie Hilfe brauchen.

Schweigen hilft nur den Taterinnen und Tatern. Wir wollen die Kommunikation Uber sexualisierte Gewalt
erleichtern. Verharmlosung, Wegschauen, mangelnde Vorstellungskraft sowie fehlende Transparenz
miussen endgliltig Uberwunden werden. Gemeinsam wollen wir eine noch starkere Sensibilisierung fiir das
Thema und die vielfaltigen Gefahrenlagen erreichen.

Schutz wird nur dann wirksam sein, wenn sexualisierte Gewalt kein Tabuthema mehr darstellt. Die
Sensibilisierung wie auch die Sprachfahigkeit tiber alle Formen von sexualisierter Gewalt sind unabdingbar.

Die Aufarbeitung von Fallen sexualisierter Gewalt ist wichtig und notwendig. Sie soll gesamtgesellschaftlich
dazu beitragen, durch sexualisierte Gewalt in der Familie oder in Institutionen erlittenes Leid
anzuerkennen und Erkenntnisse fiir kiinftige Pravention, Intervention und Aufarbeitung zu gewinnen. Wir
verpflichten uns, alles uns Mogliche dafiir zu tun, dass Betroffenen zugehort wird und sie dabei unterstiitzt
werden,

Uber ihre Erfahrungen zu berichten. Unser vorrangiges Ziel ist die Entwicklung einer Kultur der
Achtsamkeit. , Keine Einrichtung kann den Schutz von Kindern und Jugendlichen vor sexueller Gewalt
garantieren, dennoch wird (ibereinstimmend davon ausgegangen, dass Institutionen mit einem fachlich
fundierten Schutzkonzept ein geringeres Risiko haben, zum Tatort zu werden.“?

! Allroggen, M., Gerke, J., Rau, T., Fegert J.M. (2016). Umgang mit sexueller Gewalt. Eine praktische Orientierungshilfe fiir
padagogische Fachkréfte in Einrichtungen fiir Kinder und Jugendliche, Universitatsklinikum Ulm, S. 115



2. Unser Rahmen und unsere Grundhaltung zur Sexualitat

Unser Anspruch ist, die hier vorgelegten Grundiiberzeugungen und Handlungsschritte in grundsatzlicher
Form zu beschreiben und weiterhin zu bedenken und zu entwickeln.

Mitarbeitende sollen unterstiitzt werden, auch bei moglichen persénlichen Befangenheiten, zur Aufklarung
von Zweifeln beizutragen und hierbei auf ein flr sie transparentes und fiir die betroffene Person neutrales
Aufklarungsverfahren zurtickgreifen zu kdnnen. Die Einhaltung des Arbeits- und Kirchenrechts, das
Ausschopfen von Praventionsmoglichkeiten sowie der sorgfaltige und nachhaltige Umgang mit Vorfallen
und Verdachtsmomenten sollen dabei als Grundlage dienen.

Sexualitat ist ein natlrlicher Bestandteil des Lebens und gehoért zum Entwicklungsprozess von Kindern,
Jugendlichen und Erwachsenen. Sie setzt eine positive und respektvolle Haltung zur Sexualitat im
Allgemeinen voraus. Zudem benétigt sie die Moglichkeit, angenehme und sichere sexuelle Erfahrungen zu
machen.

Die Kirchengemeinde Ziilpich empfindet Vielfalt als Starke und erkennt sie als Ressource an. Aus diesem
Grund setzt sie sich gleichermalien fir die Rechte von LSBTTIQ (lesbische, schwule, bisexuelle, transgender,
transsexuelle, intersexuelle und queere) Menschen ein. Kein Mensch ist aufgrund einer sexuellen Identitat
zu diskriminieren. Alle haben das Recht darauf, frei von Zwangen, Diskriminierung und Gewalt personliche
Erfahrungen zu sammeln und Sexualitat zu leben.

Sie begriiRt das 2016 in Kraft getretene verscharfte Sexualstrafrecht des §177 StGB, in dem neue
Straftatbestande zum Schutz der sexuellen Selbstbestimmung verankert sind. Strafbarkeit erlangt nicht nur
ein Mensch, der sexuelle Handlungen mit Gewalt oder durch Gewaltandrohung erzwingt. Strafbar sind
ebenso die Ausnutzung bestimmter Umstiande und das Hinwegsetzen (iber den ,,erkennbaren Willen” des
betroffenen Menschen, denn ,,Nein heilt Nein".

Sexualisierte Gewalt stellt hierbei eine sehr besondere Form von Gewalt dar, da diese fiir die Betroffenen
massives Leid und nachhaltige Verletzungen, zum Beispiel in Form von Trauma und enormen
Beeintrachtigungen in der Entwicklung und Lebensgestaltung, mit sich bringen kann.

3. Was ist sexualisierte Gewalt?

Nach dem ,Kirchengesetz der Evangelischen Kirche im Rheinland zum Schutz vor sexualisierter Gewalt” ist
,eine Verhaltensweise sexualisierte Gewalt, wenn ein unerwiinschtes sexuell bestimmtes Verhalten
bezweckt oder bewirkt, dass die Wiirde der betroffenen Person verletzt wird. Sexualisierte Gewalt kann
verbal, nonverbal, durch Aufforderung oder durch Tatlichkeiten geschehen. Sie kann auch in Form des
Unterlassens geschehen, wenn die Taterin oder der Tater flir deren Abwendung einzustehen hat.
Sexualisierte Gewalt ist immer bei Straftaten gegen die sexuelle Selbstbestimmung? (...) gegeben.

2 Straftaten gegen die sexuelle Selbstbestimmung sind Straftaten nach dem 13. Abschnitt des Strafgesetzbuches (StGB) und §
201a Absatz 3 oder §§ 232 bis 233a StGB in der jeweils geltenden Fassung.



Gegenliber Minderjahrigen ist sexuell bestimmtes Verhalten insbesondere dann unerwiinscht (...), wenn
gegenlber der Taterin oder dem Tater eine korperliche, seelische, geistige, sprachliche oder strukturelle
Unterlegenheit gegeben ist und damit in diesem Verhaltnis die Fahigkeit zur sexuellen Selbstbestimmung
fehlt. Bei Kindern, das heil’t bei Personen unter 14 Jahren, ist das sexuell bestimmte Verhalten stets als
unerwinscht anzusehen. Gegenliber Volljahrigen ist sexuell bestimmtes Verhalten insbesondere
unerwinscht (...), soweit die Person auf Grund ihres korperlichen oder psychischen Zustands in der Bildung
oder AuRerung des Willens erheblich eingeschrénkt ist.“ Dariiber hinaus erachten wir sexuell bestimmtes
Verhalten gegentiber Volljahrigen als unerwiinscht, wenn die betroffene Person verbal und/oder nonverbal
zum Ausdruck bringt, dass sie dieses Verhalten nicht will. Davon zu unterscheiden sind unangemessene
Verhaltensweisen, die die Grenze der sexualisierten Gewalt nicht {iberschreiten, sexualisierte Gewalt
jedoch beglinstigen.

Siehe hierzu auch die Anlage 1: Formen sexualisierter Gewalt

4. Verhaltenskodex

4.1. Pravention sexualisierter Gewalt beginnt im Alltag

und spielt Gberall da eine Rolle, wo die individuellen kérperlichen oder psychischen Grenzen einer
Person beriihrt werden. Als Leitende in der Arbeit mit Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen
gehen wir sensibel mit Nahe und Distanz um. Es ist uns wichtig, dass im Miteinander der
Kirchengemeinde Grenzen akzeptiert werden und respektiert wird, wenn Grenzen individuell
unterschiedlich erlebt werden. Von dieser Grundhaltung eines grenzwahrenden Umgangs aus
geben wir uns —insbesondere, aber nicht nur, fir die Arbeit mit Kindern und Jugendlichen —
folgenden Verhaltenskodex:

4.1.1. Wir verwenden eine wertschatzende und fir die Zielgruppe verstandliche Sprache.

Wir vermeiden abwertende und verletzende Woérter.

Wir achten auf die Sprache der uns anvertrauten Menschen untereinander und sprechen verbale
Grenzverletzungen offen an.

4.1.2. Wir behandeln die uns anvertrauten Menschen gleich.

Kein Kind oder Jugendlicher wird von uns willkiirlich bevorzugt oder benachteiligt. Bevorzugungen
begriinden wir transparent (z.B. eines Geburtstagskindes, eines kranken Jugendlichen etc.). Auch
Teamer*innen bevorzugen wir nicht willklrlich vor den Teilnehmenden. Geniellen sie bestimmte
Rechte, die die Teilnehmenden nicht haben, so begriinden wir dies transparent (z.B. diirfen sie
langer aufbleiben, weil sie alter sind).

4.1.3. Wir stehen fir die Vielfalt menschlichen Lebens ein.

Beobachten wir diskriminierende Verhaltensweisen, z.B. sexistisches, homophobes, rassistisches
oder behindertenfeindliches Verhalten, so sprechen wir es offen an und ziehen ggf. im Interesse
der Opfer transparent Konsequenzen.

4.1.4. Wo korperliche oder psychische Grenzen beriihrt werden, ist die Teilnahme freiwillig.
Jede Teilnehmerin und jeder Teilnehmer hat das Recht,



bei Aktivitaten, bei denen sie*er sich in ihren*seinen individuellen Grenzen verletzt
fuhlt, nicht mitzumachen. Aufgaben, zu denen alle verpflichtet sind, miissen fiir alle
transparent einsichtig sein und dirfen keine Grenzen verletzen.

4.1.5. Wir gehen verantwortlich mit Vertrauen um.

Wenn uns Schutzbefohlene Vertrauen entgegenbringen, nehmen wir dies ernst, fordern aber selbst
keine Vertraulichkeit.

4.1.6. Wir machen Konsequenzen regelwidrigen Verhaltens transparent.
Wir drohen nicht mit Strafen und wir bestrafen nicht. Wir lassen bei regelwidrigem Verhalten die
angekiindigte Konsequenz situationsangemessen folgen. Dabei achten wir die Wiirde des Kindes
bzw. der*des Jugendlichen, der*die*das sich regelwidrig verhalten hat.

4.1.7. Wir leiten, wenn immer moglich, mit mehreren Personen.
Auch Kleingruppen leiten wir moglichst mit mindestens zwei Personen. Ausfliige und Freizeiten
leiten wir in einem gemischt-geschlechtlichen Team.

4.1.8. Bei Ubernachtungen schlafen Madchen und Jungen, jugendliche Teamer*innen sowie iltere
Leiter*innen in getrennten Zimmern.
Wir gehen nur in begriindeten Ausnahmefallen in die Zimmer der Kinder bzw. Jugendlichen.
Insbesondere gehen wir nur in speziell begriindeten Ausnahmefallen (z.B. einem medizinischen
Notfall) in ein Zimmer von Kindern/Jugendlichen des anderen Geschlechts. Sollen im Ausnahmefall
alle in einem Raum {bernachten (z.B. gemeinsame Ubernachtung aller Konfis, Fahrten zum
Kirchentag), so besprechen wir dies vorher mit den Kindern und Jugendlichen und erbitten das
schriftliche Einverstandnis ihrer Erziehungsberechtigten. Niemals (ibernachtet ein*e Teamer*in
oder Leiter*in allein mit ihr*ihm anvertrauten Kindern oder Jugendlichen in einem Raum.

4.1.9. Teamer*innen gehen keine sexuellen Beziehungen mit ihnen anvertrauten Kindern oder
Jugendlichen ein.

Altere Leiter*innen gehen weder mit ihnen anvertrauten Kindern oder Jugendlichen noch mit

minderjahrigen Teamer*innen eine sexuelle Beziehung ein.

4.1.10. Wir tragen situationsangemessene Kleidung.
Wenn die Kleidung von Teilnehmenden die Schamgrenzen anderer verletzt, so sprechen wir dies
offen an und finden mit allen Beteiligten eine Losung.

4.1.11. Wir achten das Recht an Wort und Bild der Teilnehmenden.

Wir veroffentlichen Texte, Bilder, Horbeitrdage oder Filme von Kindern und Jugendlichen nur, wenn
ihre Erziehungsberechtigten sich damit allgemein einverstanden erklart haben und die Kinder und

Jugendlich selbst im Einzelfall nicht widersprechen. Beobachten wir, dass Teilnehmende das Recht
an Wort und Bild anderer Teilnehmender verletzen, so sprechen wir das offen an mit dem Ziel, den
Schaden zu begrenzen, und ziehen transparent Konsequenzen.

4.1.12. Wir achten auf ein sicheres und fir die Kinder und Jugendlichen tberschaubares raumliches
Umfeld.

Wir halten nicht bendétigte, abgeschottete Raume (wie z.B. Abstellkammern) verschlossen. Wir

sperren Kinder und Jugendliche nicht ein, auch nicht fiir paddagogische Zwecke wie z.B. ein

EscapeSpiel.



4.2. Thematisierung von Grenzverletzungen
Unangemessene Verhaltensweisen sprechen wir an, egal wessen Grenzen dadurch verletzt werden und
egal durch wen sie verletzt werden. Dafir ist der*die Hauptleitende einer Veranstaltung verantwortlich.
Unterldsst er*sie die Thematisierung, tragen die anderen Leitenden dafiir Sorge, dass sie dennoch zur
Sprache kommt. Akuten Grenzverletzungen begegnen wir sofort durch klares Verbot und Inschutznahme
des Opfers. Bei beobachteten oder berichteten Grenzverletzungen besprechen wir das weitere Vorgehen
zunachst mit dem Opfer und entscheiden mit ihm gemeinsam und in Abhangigkeit von der konkreten
Situation, ob wir die Grenzverletzung nur gegeniiber dem*der Tater*in, mit allen Betroffenen oder mit der
ganzen Gruppe ansprechen. Unser Ziel ist es dabei, die Wiirde der Person, deren Grenzen verletzt wurden,
zu wahren bzw. wiederherzustellen.

Insbesondere sprechen wir auch Grenzverletzungen durch Teamer*innen oder Leiter*innen offen an. Als
padagogische Verantwortliche geben wir Gelegenheit, dass Kinder und Jugendliche offen sagen kénnen,
wenn sie eine Grenzverletzung durch uns beobachtet haben. Wir bitten die betroffene Person um
Entschuldigung und ziehen transparent die nétigen Konsequenzen.

Bei wiederholtem unangemessenem Verhalten eines*einer Teilnehmer*in oder eines*einer Teamer*in
entscheidet der*die Hauptleitende der Veranstaltung, ob er*sie von der weiteren Veranstaltung
ausgeschlossen wird.

Bei sexualisierter Gewalt informiert der*die Hauptleitende der Veranstaltung die Vertrauenspersonen im
Kirchenkreis und schliefSt den*die Tater*in von der weiteren Veranstaltung aus. Unterladsst der*die
Hauptleitende dies, informieren die anderen Leitenden die Vertrauenspersonen sowohl Gber die
sexualisierte Gewalt selbst als auch lber die Meldepflichtverletzung der*des Hauptleitenden und folgen
dann den Anweisungen der Melde- und Ansprechstelle.

4.3. Begriindete Grenzliberschreitungen

Im padagogischen Alltag kann es notwendig sein, dass wir Grenzen der uns anvertrauten Menschen
Uberschreiten. Wir tun dies immer nur in begriindeten Fallen und achten darauf, dass die
Grenziberschreitung auf das Notwendige begrenzt bleibt. Beispiele flir notwendige
Grenzliberschreitungen sind:

4.3.1. Selbst- oder Fremdgefahrdung:
Wenn eine Person sich selbst oder andere gefdahrdet, missen wir ggf. korperlich eingreifen.

4.3.2. Erste Hilfe:
Im Falle eines medizinischen Notfalls sind wir zu kérperlicher Grenziiberschreitung angehalten, z.B.
zu einer Herz-Lungen-Wiederbelebung.

4.3.3. Einzelgesprach/Seelsorge:
Wenn eine teilnehmende Person ein vertrauliches Gesprach wiinscht oder es von Seiten der
Gruppenleitung notwendig ist, so sollten wir es flihren. Dies muss in einem vertraulichen Rahmen
geschehen, so dass eine Vertrauensperson mit der gesprachsbereiten Person fiir langere Zeit allein
in einem Raum sein kann. Dazu wahlen wir einen ,,neutralen” Raum, also z.B. bei einer Freizeit
weder unser eigenes Zimmer noch das Zimmer der betreffenden Person, und bei einem Gesprach
vor Ort nicht unser Blro. Das Team soll Gber das Einzelgesprach informiert sein.



Die Person muss immer die Moglichkeit haben, das Gesprach abzubrechen und sich aus dem Raum
zu entfernen. Wenn sich ein*e Leiter*in in einem Gesprach unsicher fuhlt, so kann sie*er es
ablehnen oder mit Einverstandnis der Person eine*n weitere*n Leiter*in hinzuziehen.

4.3.4. Gruppeninteresse:
Wenn ein*e Teilnehmer*in eine Gruppenaktivitit derart stort, dass sie nicht mehr durchfihrbar ist,
so kann es notwendig sein, dass wir unter Verletzung ihrer*seiner Grenzen korperlich eingreifen,
z.B. indem wir uns ihr*ihm in den Weg stellen. Der Eingriff muss dabei im angemessenen Rahmen
und auf die Durchfiihrung der Gruppenaktivitat begrenzt bleiben. Keinesfalls darf man dem Kind
bzw. der*dem Jugendlichen dabei ernsthaft weh tun oder es*sie*ihn gar verletzen.

5. Pravention

Grundsatzlich werden unsere Angebote in der Kirchengemeinde partizipativ gestaltet. Speziell dem Schutz
von uns Schutzbefohlenen dient es, dass Regeln und Grenzen miteinander vereinbart und transparent
kommuniziert werden, den Schutzbefohlenen regelmaRig die Gelegenheit gegeben wird, Themen
anzusprechen, die fiir sie relevant sind, und eine vertrauensvolle Gesprachsatmosphare herrscht, in der
besonders Kinder und Jugendliche auch schwierige Themen ansprechen kénnen.

5.1. Partizipation als Pravention — der Teilnehmenden
Zu Beginn jeder mehrtagigen Veranstaltung und jeder Reihe von eintdgigen Veranstaltungen werden
Regeln und Grenzen mit den uns anvertrauten Menschen vereinbart. Dabei wird auch der Umgang mit
digitalen Medien besprochen. Bei unbegrenzten Veranstaltungsreihen (z.B. Kindergottesdienst,
Schulgottesdienst ...) soll wenigstens einmal im Jahr Giber Regeln und Grenzen gesprochen werden.

Besonders den Kindern und Jugendlichen wird beim Gesprach Gber Regeln und Grenzen auch mitgeteilt,
dass sie jederzeit jeder*jedem Mitarbeiter*in gegeniliber — ggf. vertraulich — Beobachtungen und
Gedanken zum Thema mitteilen konnen. Die Mitteilungen der Kinder werden — ggf. anonym — schriftlich
festgehalten. Wenn akuter Handlungsbedarf besteht, werden sie sofort bearbeitet. In jedem Fall flieBen sie
in die nachste Uberarbeitung dieses Schutzkonzepts ein.

Einmal im Jahr wird in einer Veranstaltung (z.B. auf einer Freizeit) das Thema ,Grenzen und
Grenzverletzungen” konkret aufgegriffen.

5.2. Pravention und Partizipation durch Schulung — die Mitarbeiter*innen
Besondere praventive Bedeutung kommt der Schulung der ehren-, neben- oder hauptamtlichen
Mitarbeiter*innen zu. Bei Angeboten der Kinder- und Jugendarbeit vor Ort miissen in jeder Gruppe die
Mitarbeiter*innen zum Thema ,sexualisierte Gewalt” geschult sein. Ebenso bei Freizeiten, Ausfliigen, etc..
In allen Schulungen wird dieses Schutzkonzept eingebracht. Die Teilnehmer*innen kénnen Fragen zum
Schutzkonzept stellen, Anmerkungen machen und Wiinsche dufiern. Auch werden sie zu Risiken, die sie in
der Arbeit in Bezug auf sexualisierte Gewalt sehen, befragt. Es wird ihnen die Mdglichkeit gegeben, sich
ggf. vertraulich zu duBern. Alle diese Angaben von Schulungsteilnehmer*innen werden — ggf. anonym —
schriftlich festgehalten und flieBen in die nachste Uberarbeitung dieses Schutzkonzepts ein.

10



5.3. Pravention und Partizipation durch Information
Bei jeder mehrtagigen oder sich Giber mehrere Einzeltage erstreckenden Veranstaltung wird den Eltern der
teilnehmenden Kinder und Jugendlichen dieses Schutzkonzept — bzw. die daraus entstehende Broschiire —
zugesendet. Findet vor der Veranstaltung ein Elternabend statt, so spricht die/der Verantwortliche das
Thema dort konkret an. Sie/Er bittet die Eltern, eigene Gedanken oder Beobachtungen zum Thema — ggf.
vertraulich — mitzuteilen. Die Mitteilungen der Eltern sind — ggf. anonym — schriftlich festzuhalten und
flieRen in die nachste Uberarbeitung dieses Schutzkonzepts ein.
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6. Allgemeines Beschwerdemanagement

Ein weiteres Ziel dieses Schutzkonzeptes ist es, klar auf die Ablaufe und Verantwortlichkeiten in Bezug auf
das Beschwerde- und Notfallmanagement hinzuweisen. Nicht nur in Fallen von sexualisierter Gewalt ist ein
klarer und transparenter Ablauf unabdingbar. Ein allgemeines Beschwerdemanagement tragt einen
elementaren Teil zur Qualitatssicherung bei.

Beschwerden sehen wir als konstruktive Kritik an, die auf einen Missstand hinweisen. Gemeldete
Missstande kdnnen somit tberpriift und im Bedarfsfall behoben werden. Viele Beschwerden werden nicht
vorgetragen, da sie oftmals als nicht erfolgsversprechend angesehen werden. Dem moéchten wir mit der
Implementierung eines Beschwerdeverfahrens entgegenwirken.

Beschwerden werden von dem/der Vorsitzenden des Presbyteriums beziehungsweise der jeweiligen
Stellvertretung schriftlich, telefonisch oder personlich entgegengenommen. Beschwerden werden ernst-
und angenommen. Fiir Beschwerden Uber Leitungskrafte ist der Superintendent beziehungsweise die
Superintendentin zustandig.

Das allgemeine Beschwerdeverfahren ist unabhangig von Anschuldigungen, die den strafrechtlichen
Bereich betreffen. In Fallen von sexualisierter Gewalt tritt immer der Interventionsplan in Kraft.

6.1. Beschwerdemanagement fiur Kinder und Jugendliche

Im Bundeskinderschutzgesetz zur Erlaubnis fir den Betrieb einer Einrichtung laut §45 Abs. 2 Satz 3 SGB VIl
ist geregelt, dass ,,zur Sicherung der Rechte von Kindern und Jugendlichen in der Einrichtung geeignete
Verfahren der Beteiligung sowie der Moglichkeit der Beschwerde in persénlichen Angelegenheiten
Anwendung finden“. Somit wird das Beschwerdemanagement zur tragenden Saule bei der Umsetzung der
Rechte von Kindern und Jugendlichen.

Sich beschweren zu kbnnen und ein offenes Ohr zu finden, bedeutet Vertrauen aufzubauen und Hilfe zu
bekommen. Je breiter das Verstandnis von Beschwerden gefasst wird und auch klein wirkende
Beschwerden ernst genommen werden, umso hoher ist die Wahrscheinlichkeit, dass Kinder und
Jugendliche sich mit grélReren und ernsten Problemen entsprechend mitteilen. Somit sind wir angehalten,
eine beschwerdefreundliche Einrichtungskultur und gleichzeitig verbindliche Verfahrensstandards zu
entwickeln. Niemand darf aufgrund einer Beschwerde benachteiligt, diffamiert oder in einer anderen Art
und Weise unter Druck gesetzt werden.3

Beschwerden von Kindern sind ernst zu nehmen, zu priifen, Anderungsméglichkeiten mit den Kindern und
Jugendlichen partizipativ zu eruieren und zu implementieren.

Nicht nur unterschiedliche Ansprechpersonen, sondern auch verschiedene Erreichbarkeitswege sind
sinnvoll.

3 Vgl. Urban-Stahl, U. (2013). Beschweren erlaubt! 10 Empfehlungen zur Implementierung von Beschwerdewegen in
Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe. Berlin, S. 10ff.
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,Kinder und Jugendliche wenden sich in ihrem Alltag bei Sorgen, N6ten und Kritik an Menschen, denen sie
vertrauen, die sie gut kennen und einschitzen kénnen und deren Riickmeldung sie als hilfreich erleben.”*
Somit sind die Personen, die Kinder ansprechen, in der Regel nicht die von Vorgesetzten bestimmten
Personen, sondern ihnen vertraute Menschen aus dem naheren Umfeld. Kinder und Jugendliche suchen
sich diese Personen selbst aus. Aus diesem Grund sollten alle Mitarbeitenden Uber die geltenden
Beschwerdewege informiert sein, um sicher in Krisensituationen handeln zu kénnen.

Bei Beschwerden in Fallen von sexualisierter Gewalt ist immer die Vertrauensperson zu informieren.

7. Fehlerkultur

Grundsatzlich streben wir in der Kirchengemeinde einen konstruktiven Umgang mit Fehlern an. Wir
betrachten Fehler als Chance zur Weiterentwicklung und analysieren Entstehungszusammenhange
entsprechend gewissenhaft und sachlich. Fehler sind erlaubt, aber die Suche nach den Ursachen ist
unerldsslich, um erneutem Fehlverhalten entgegenzuwirken. Zugestandnisse und der offene Umgang mit
Fehlern sollten auch entsprechend honoriert werden. Uns ist bewusst: Eine gute Fehlerkultur ist die Basis
fiir ein professionelles Beschwerdeverfahren.

Allerdings erkldaren wir: Fehler sind in Bezug auf sexualisierte Gewalt anders zu betrachten. Die
Kirchengemeinde hat gegenliber sexualisierter Gewalt eine klare Null-Toleranz-Haltung. Gerade im Kontext
sexualisierter Gewalt ist ein friihzeitiges Erkennen und Melden von Fehlverhalten unabdingbar, um gezielt
Korrektur- und PraventionsmalRnahmen vorzunehmen. Wir streben an, dass sich alle uns anvertrauten
Menschen sicher sein konnen, dass in Fallen von sexualisierter Gewalt nach professionellen Standards
gehandelt wird.

Im Blick auf Tater und Taterinnen betonen wir: Jeder Mensch ist fir sein Handeln verantwortlich und muss
mit entsprechenden Konsequenzen rechnen. Dabei ist es uns ein Anliegen, auch im kirchlichen Sinne, dass
wir die Taten und nicht den verantwortlichen Menschen verurteilen.

8. Personal- und Leitungsverantwortung

Im Rahmen ihrer Personal- und Leitungsverantwortung legen die Personalverantwortlichen und das
Presbyterium besonderes Augenmerk auf den Schutz vor sexualisierter Gewalt.

Die Dienst- und Fachaufsicht gegeniber den Mitarbeitenden der Kirchengemeinde liegt beim Vorsitzenden
des Presbyteriums. Die jeweiligen Dienst- und Fachaufsichten sind klar geregelt und jeder/jedem
Mitarbeitenden bekannt.

Die Verfahrenswege zum Schutz gegen sexualisierte Gewalt sind durch das Konzept geregelt.

4 Ebenda
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Wiederkehrende Sensibilisierungsprozesse erfolgen innerhalb der Teams durch regelmaRige
Besprechungen und Reflexionen der eigenen Haltung und Handlungen. Dabei kommt der jeweiligen
Leitung eine besondere Verantwortung zu.

Die Verantwortung fiir die Offentlichkeitsarbeit liegt bei dem/der Mitarbeiter*in im Bereich
Offentlichkeitsarbeit.

Das Schutzkonzept mit allen Abldufen und Zustandigkeiten wird vom Presbyterium beschlossen und der
Gemeinde vorgestellt. Es wird schriftlich vorgehalten.

8.1. Mitarbeitende

8.1.1. Beruflich Mitarbeitende:
Das Schutzkonzept wird bereits bei Bewerbungsgesprachen im Zusammenhang mit Stellenbesetzungen
durch die Auswahlkommission angesprochen und in den jahrlichen Mitarbeitenden-Gesprachen von
dem*r Dienstvorgesetzten thematisiert.

8.1.2. Regelmalig ehrenamtlich oder regelmaRig freiberuflich in den Gemeinde-Raumen oder fiir
die Gemeinde mit Kindern und/oder Jugendlichen Tatige:
Das Schutzkonzept wird vor Aufnahme der Tatigkeit durch die*den dafiir Verantwortliche*n mit der Person
durchgesprochen.

9. Dokumentation

9.1. Dokumente

Mit drei Dokumenten soll sexualisierter Gewalt durch haupt-, neben- und ehrenamtliche Mitarbeiter*innen
der Kirchengemeinde vorgebeugt werden:

Durch Vorlage des erweiterten Flihrungszeugnisses werden der Kirchengemeinde zurlickliegende
Straftaten gegen die sexuelle Selbstbestimmung bekannt gegeben. Wenn eine Person ein erweitertes
Flihrungszeugnis vorlegt, in dem eine Straftat gegen die sexuelle Selbstbestimmung verzeichnet ist, kann
sie nicht Mitarbeiter*in in der Kirchengemeinde werden oder bleiben. Das erweiterte Flihrungszeugnis
wird mit dem Anforderungsformular (Anlage 2) angefordert. Alle fiinf Jahre ist ein neues erweitertes
Flihrungszeugnis anzufordern und vorzulegen.

Mit der Einwilligung in die Dokumentation (Anlage 3) erklart sich die Person damit einverstanden, dass die
Einsichtnahme in das Flihrungszeugnis dokumentiert wird. Wenn die Person diese Einwilligung nicht gibt,
kann sie nicht Mitarbeiter*in in der Kirchengemeinde werden oder bleiben.

Mit der Selbstverpflichtungserkldrung (Anlage 4) verpflichtet sich die Person auf ein diesem Schutzkonzept
entsprechendes Verhalten. Wenn die Person diese Erklarung nicht abgibt, kann sie nicht Mitarbeiter*in in
der Kirchengemeinde werden oder bleiben.
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9.2. Anforderung und Dokumentation

9.2.1. Beruflich Mitarbeitende

Das erweiterte Flihrungszeugnis und die Einwilligung in die Dokumentation werden vom Evangelischen
Verwaltungsamt in Bonn eingeholt und die Abgabe dort dokumentiert. Die Selbstauskunftserklarung und
die Selbstverpflichtungserklarung werden von der Kirchengemeinde angefordert und im Gemeindebiro in
der Personalakte aufbewahrt.

9.2.2 Ehrenamtlich, freiberuflich und/oder im Auftrag Dritter in Gemeinderdumen und/oder im
Auftrag der Gemeinde mit Schutzbefohlenen Arbeitende

Alle Dokumente werden entsprechend der Ubersicht von der Kirchengemeinde angefordert, d.h. in der
Regel von dem oder derjenigen, die*der flr den Arbeitsbereich hauptverantwortlich ist, in dem die Person
tatig werden soll. Die Vorlage bzw. Abgabe der Dokumente wird in der Liste ,,Schutzkonzept-Dokumente”
durch die Verantwortlichen im Arbeitsbereich dokumentiert. Die Einwilligung in die Dokumentation, die
Selbstauskunftserklarung und die Selbstverpflichtungserklarung werden im Gemeindebiro aufbewahrt.

Personen, die ehrenamtlich mit Kindern und/oder Jugendlichen arbeiten wollen, kénnen dies zunéchst
probeweise tun. Die vier Dokumente missen sie erst vor Aufnahme einer regelmafigen Tatigkeit vorlegen.

9.2.3 Ubergangsregelung

Alle, die nach den vorstehenden Regelungen Dokumente vorzulegen haben, dies aber bei Beschluss des
Schutzkonzeptes bisher nicht getan haben, werden durch den Vorsitzenden des Presbyteriums innerhalb
einer Frist, die von der Landeskirche festgelegt wird, nach Beschluss des Schutzkonzeptes dazu
aufgefordert und haben die Dokumente dann bis zum befristeten Datum vorzulegen. Kommen sie dem
nicht nach, werden durch den*die Vorsitzende*n des Presbyteriums und bei ehrenamtlich Mitarbeitenden
durch die Person, die fiir den Arbeitsbereich hauptberuflich verantwortlich ist, MaBnahmen ergriffen mit
dem Ziel, die Dokumente unverziiglich einzureichen oder die Tatigkeit moglichst sofort zu beenden.
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9.3. Ubersicht, wer welche Dokumente vorzulegen hat

Personenkreis

Erweitertes
Fiihrungszeugnis

- alle 5 Jahre -

Einwilligung in
die
Dokumentation

- mit dem EFZ -

Selbst-
auskunfts-
erklarung

Selbst-
verpflichtungs-
erklarung

Beruflich
Mitarbeitende

Freiberuflich
mit Kindern
und/oder
Jugendlichen
Arbeitende

Im Auftrag
Dritter mit
Kindern
und/oder
Jugendlichen
Arbeitende

Ehrenamtliche
bei Angeboten
ausschlieBlich
fur Kinder
und/oder
Jugendliche

Ehrenamtliche
bei Angeboten,
bei denen
Kinder bzw.
Jugendliche in
der Regel durch
Erwachsene
begleitet
werden oder die
auch von
Erwachsenen
besucht werden
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9.3. Nachhaltung und Loschung der Dokumentation

Die Nachhaltung der Dokumentation erfolgt durch das Gemeindebiiro.

GemaR § 72a Abs. 5 SGB VIII I16schen wir den Eintrag zum erweiterten Filhrungszeugnis in der Liste
»Schutzkonzept-Dokumente” (Anlage 5) spatestens drei Monate, nachdem eine Person ihre Tatigkeit mit
Kindern und/oder Jugendlichen in der Evangelischen Kirchengemeinde Ziilpich beendet hat.

10. Schulungen

Alle ehren-, neben- oder hauptamtlich in der Kirchengemeinde Mitarbeitenden miissen regelmaRig zum
Thema ,sexualisierte Gewalt” geschult werden, um friihzeitig auf Missbrauch begiinstigende Zustande bzw.
Verhaltensweisen oder gar auf sexualisierte Gewalt selbst aufmerksam werden und dann professionell
handeln zu kénnen.

Der Erstsensibilisierung fiir das Thema dient die Schutzkonzept-Broschiire, in der dieses Schutzkonzepts
offentlich zuganglich gemacht wird. Die Broschiire wird, ebenso wie das Konzept selbst, jahrlich Gberprift
und gegebenenfalls aktualisiert.

In Schulungen werden Mitarbeitende® allgemein fiir das Thema sexualisierte Gewalt sensibilisiert, fir den
Umgang mit einem Verdachtsfall geschult und tber die internen Verfahrenswege informiert.

Die Inhalte und die Zielgruppen der einzelnen Fortbildungsmodule unterscheiden sich je nach Einsatzort und
Verantwortungsbereich. Alle Mitarbeitenden nehmen nach erfolgter Anstellung/Tatigkeitsaufnahme an
einer individuell passgenauen Schulung teil. Eine Auffrischung muss nach Kirchengesetz nicht sein, ware aber
mindestens alle funf Jahre sicher sinnvoll.

In Anlehnung an die EKIR und deren erstellte Schulungsmaterialien (hinschauen-helfen-handeln) werden die
Schulungen von Mitarbeitenden des Kirchenkreises durchgefiihrt, die im Vorfeld an den
Multiplikatorenschulungen teilgenommen haben.

Es wird drei Fortbildungsmodule geben: Basismodul — Intensivmodul — Leitungsmodul (Anlage 6).

Die Superintendentur stellt die Einhaltung und Umsetzung der Vorgaben fir die beruflich Mitarbeitenden
sicher. Durch sie erfolgt eine jahrliche Abfrage bezliglich Neueinstellungen und Schulungsbedarfen.

Im Regelfall werden Schulungen kirchenkreisweit angeboten. Die Einsatzstellen haben die Verantwortung fir
die Einhaltung dieser Rahmenbedingungen fiir ehrenamtlich Mitarbeitende.

Mitarbeitende, die im Besitz einer ,Jugendleiter*innencard” (Juleica) sind, haben diese Bausteine im Rahmen
der Juleica-Schulung bereits absolviert. Das Amt fir Jugendarbeit hat in Zusammenarbeit mit der
Ansprechstelle der EKiR die Inhalte der Schulungen an die entsprechenden Bausteine angepasst. Nach
erfolgten Neueinstellungen ist die Schulung innerhalb eines Jahres zu absolvieren. Die Teilnahme zahlt als
Dienstzeit.

5 Kirchengesetz Paragrafé6 MaBnahmen zum Umgang mit sexualisierter Gewalt (Absatz 3 Satz 4)
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Die Schulungen sind von folgenden Personen zu besuchen:

Personengruppe Schutzkonzept- Basismodul Intensivmodul Leitungsmodul
Broschiire

Dauer 3 Stunden alle 12 Stunden 12 Stunden alle

Turnus jahrlich aktualisiert | 2Jahre alle 2 Jahre 4 Jahre

Pfarrer*in X X X

Mitarbeiterinnen im

Gemeindeamt X X

Mitarbeiterin im Kirchencafé X X

Kister X X

Presbyter*in X X
Pradikant*in X

Kantorin X X

Organist*in X X

Jugendleiter X X

Reinigungskraft X X

Ansprechperson X X X
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Freiberuflich oder/und im Auftrag
Dritter in unseren Raumen mit
Kindern/Jugendlichen tatige
Personen

Freiberuflich mit Erwachsenen
tatige Personen

Ehrenamtliche bei
Veranstaltungen mit Kindern
und/oder Jugendlichen vor Ort

Ehrenamtliche in der Kinder- und
Jugendarbeit vor Ort

Ehrenamtliche bei Kinder- und
Jugendfreizeiten und in der
Konfirmandenarbeit

Ehrenamtliche in der Arbeit mit
Erwachsenen

Ehrenamtliche, die nicht direkt
mit Menschen tatig sind
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11. Krisenmanagement

Sabine Cornelissen Janine Fries
Frauenbeauftragte des Kirchenkreises Jugendleiterin der Kirchengemeinde Bad Miinstereifel
vertrauensperson.ekbgv@ekir.de

sabine.cornelissen@ekir.de Telefon 0157 82962342

Tel.: 0228 30 787 14

Die beiden vom Kirchenkreis beauftragten Vertrauenspersonen, stehen als unabhangige Ansprechpartner fir
Mitteilungen und Beschwerden zur Verfligung.

Die beiden Ansprechpersonen werden durch Aushinge in der Christuskirche, in der Evang. Offentlichen Biicherei
und im Evang. Jugendheim sowie durch Bekanntmachung auf der ,Kontakte“-Seite im Monatsgrufd und auf der
Internetseite der Kirchengemeinde den Gemeindemitgliedern sowie allen, die am Gemeindeleben teilhaben,
bekannt gegeben.

11.1. Synodales Interventionsteam

Das synodale Interventionsteam versteht sich als beratende und unterstiitzende Gruppe in Verdachtsfallen
oder Fallen von sexualisierter Gewalt.

In Verdachtsfdllen oder Fallen von sexualisierter Gewalt ausgehend von einer Person im o6ffentlich-
rechtlichen Dienstverhaltnis (zum Beispiel Pfarrer:innen), liegt die Fallverantwortung in der Abteilung 2
des Landeskirchenamts und der juristisch ermittelnden Person.

Dem synodalen Interventionsteam im Kirchenkreis Bad Godesberg-Voreifel geh6ren folgende Personen
qua Amt an:

e Superintendentin: Pfarrerin Claudia Miiller-Blick
o Offentlichkeitsreferentin: Dr. Uta Garbisch
e Vertrauenspersonen: Sabine Cornelissen, Janine Fries

o fachkompetente Unterstlitzung durch die entsprechenden Aufgabenfelder und
Referate

Individuell hinzugezogene und zu beteiligende Personen bei entsprechenden Verdachtsfallen sind:
e Rechtsbeistand
e Trager und leitungsverantwortliche Personen des Referates oder der Institution
e auf gemeindlicher Ebene der/die Vorsitzende des jeweiligen Presbyteriums

e gegebenenfalls Ansprechperson der Ansprechstelle fiir den Umgang mit Verletzungen
gegen die sexuelle Selbstbestimmung

e gegebenenfalls insofern erfahrene Fachkraft
e gegebenenfalls noch weitere wichtige Akteure
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11.2. Mitteilungsmoglichkeiten/Beschwerdemanagement

Eine offene Fehlerkultur sowie die Moglichkeit zur Mitteilung und Beschwerde stellen die Grundlage fiir eine
vertrauensvolle Zusammenarbeit dar.

Menschen kdénnen sich direkt personlich, per Telefon oder E-Mail an die Ansprechpersonen wenden.

Der Briefkasten des Gemeindezentrums wird ebenfalls fiir Beschwerden oder Interventionsbedarf genutzt, so sind
auch anonyme Mitteilungen moglich, die an die Vertrauenspersonen weitergeleitet werden.

11.3. Umgang mit Mitteilungen

Sachliche Mitteilungen, Ideen oder inhaltliche Kritik geben die Ansprechpersonen direkt an die betroffene
Person, an die Dienstbesprechungsrunde oder an das Presbyterium weiter. Sie halten die Bearbeitung der
Mitteilung nach, missen sie aber nicht dokumentieren.

Kritik am Verhalten oder Mitteilungen iiber Fehlverhalten einer Person bearbeiten die Ansprechpersonen nach
dem Interventionsplan.

12. Interventionsplan

Kinder, Jugendliche und Schutzbefohlene suchen sich oftmals eine vertraute Person im ndaheren Umfeld
und o6ffnen sich dort, wo sie sich sicher und verstanden fiihlen. Diese vertraute Person ist in der Regel
nicht die Vertrauensperson. Daher ist es notwendig, dass alle Mitarbeitenden lber die Vertrauensperson
informiert sind. Idealerweise hangen in jedem Gebdude ein vom Kirchenkreis erstellter Flyer und Plakate
mit entsprechenden Informationen aus.

Ehrenamtlich wie beruflich Mitarbeitende, die einen Fall von sexualisierter Gewalt zugetragen bekommen
haben, sollten sich ausdriicklich an die Vertrauensperson wenden oder bei Beratungsbedarf zur
Einschatzung des Verdachts an die landeskirchliche Ansprechstelle, bei begriindetem Verdacht an die
landeskirchliche Meldestelle.

Der Interventionsplan dient als strukturierter Handlungsleitfaden fiir ein professionelles Handeln und soll
allen beteiligten Personen Handlungssicherheit bieten.

Es sind sowohl drei unterschiedliche Handlungsebenen in den Blick zu nehmen:
* die Ebene der Betroffenen
* die Ebene der Einrichtung

* die Ebene der beschuldigten Person(en)

wie auch drei unterschiedliche Fallkonstellationen:

* sexualisierte Gewalt durch Mitarbeitende
* sexualisierte Gewalt von der berichtet wird, die aber auferhalb der Kirche
stattgefunden hat,

* sexualisierte Gewalt unter Schutzbefohlenen in der Kirche
Nach einer erfolgten Intervention gemaR des Interventionsplans ist eine Aufarbeitung der Vorkommnisse
und gegebenenfalls die Rehabilitierung einer Person essenziell. Falle von sexualisierter Gewalt fligen allen
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beteiligten Personen und der Kirche groen Schaden zu. Ein Konzept zur Rehabilitation (wenn sich zum
Beispiel herausstellt, dass die Beschuldigungen nicht zutreffen) ist enorm wichtig, insbesondere, wenn die
beschuldigte Person in ihrer sozialen oder auch 6konomischen Existenz vernichtet wird. Auch da hat die
Kirchengemeinde eine Verantwortung. Aufgrund der Flrsorgepflicht fir beschuldigte Mitarbeitende sind
auch Aufarbeitung und Rehabilitierung Bausteine unseres Schutzkonzeptes.

Beim Handeln in Verdachtsmomenten oder bei Meldung liber einen Fall von sexualisierter Gewalt fiihlen
sich viele Mitarbeitende erst einmal hilflos, da sie nicht jeden Tag mit diesen Themen konfrontiert sind.
Daher sind neben dem Wissen um die Strukturen Handlungsleitfaden und Schulungen enorm wichtig. An
dieser Stelle wollen wir als ersten Handlungsleitfaden auf die ERNST-Formel verweisen:

- Erkennen

- Ruhe bewahren

- Nachfragen

- Sicherheit herstellen

- Tater:innen stoppen und Betroffene erkennen

Das fasst die uns wichtigsten Handlungsempfehlungen in Krisensituationen zusammen.
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Interventionsplan: Vorgehen bei Vermutungsfillen

Einen Interventionsplan benétigt jeder Kirchenkreis, jede Gemeinde und ihre Einrichtungen.

Eine Vermutung von sexualisierter Gewalt stellt aus vielfaltigen Griinden eine besondere Herausforderung fir alle Beteiligten
dar. Interventionsleitfaden sollen von daher eine moglichst klare und gleichzeitig einfache Anleitung fur den Umgang mit
entsprechenden Krisensituationen sein. Der nachfolgende Handlungsleitfaden gibt Hinweise, welche Handlungen unbedingt
vermieden werden sollten bzw. welche zu beachten sind.

Was tun bei der Vermutung, ein Kind, Jugendlicher oder Schutzbefohlener ist betroffen von

sexualisierter Gewalt durch Mitarbeitende?

D ‘ v

r Nichts auf eigene Faust unter- ( Ruhe bewahren! Keine Gberstirzten Aktionen!
nehment Zuhoren, Glauben schenken und ernst nehmen! Verhalten des potenziell
betroffenen jungen Menschen beobachten. Notizen mit Datum und Uhr-
Keine direkte Konfrontation an zeit anfertigen.
die vermutlichen Tater®innen
mit der Vermutung! Die eigenen Grenzen und Moglichkeiten erkennen und akzeptieren!
Sich selber Hilfe holent
Keine eigenen Ermittiungen zum > =
Tathergang! *
[ Mit der Vertrauensperson des Kirchenkreises (geschulte Fachkraft) Kon-
Keine eigenen Befragungen takt aufnehmen. Sie nimmt die Mitteilung auf und berat zum weiteren
durchfuhren! Vorgehen. Uber alle Fille ab einem vagen Verdacht informiert sie das In-
terventionsteam und weist auf die Moglichkeit der vertraulichen Beratung
Keine Informationen an die ver- durch die Ansprechstelle hin.
mutlichen Tater*innen! ) *
Zunichst keine Konfrontation [ Das Interventionsteam kommt zeitnah zur Einschatzung der Sachlage
der Eltern des/der Kindes/ und Dringlichkeit zusammen und zieht bei Minderjahrigen eine insoweit
Jugendlichen mit dem Sachver- erfahrene Fachkraft gemaR § 8a SGBVIII hinzu. Sie schatzen bei Minder-
halt! jahrigen das Gefahrdungsrisiko ein und beraten zu den weiteren Hand-
| § lungsschritten.
4
[ Bei einem begriindeten Verdacht besteht die Meldepflicht bei der )
| landeskirchlichen Meldestelle. )

Weiterleitung an Jugendamt
>> Begriindete Verdachtsfalle auRerhalb kirchlicher Zusammenhange
unter Beachtung des Opferschutzes dem ortlichen Jugendamt melden.

4

[ Aufarbeitung und ggf. Rehabilitierung. ]
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12.1. Vorgehen in Verdachtsfallen von sexualisierter Gewalt und/oder Kindeswohlgefahrdung

Entsteht durch Beobachtungen oder AuRerungen von Mitarbeitenden, externen Personen oder Kindern,
Jugendlichen und Schutzbefohlenen ein Verdacht von sexualisierter Gewalt oder einer anderen
Kindeswohlgefihrdung, sind diese detailliert zu dokumentieren. AuRerungen von Kindern, Jugendlichen
und Schutzbefohlenen sind moglichst wortlich zu notieren.

Im ersten Vorgehen wird nicht zwischen Verdachtsfdllen oder Wissen um Kindeswohlgefahrdungen
unterschieden. Im weiteren Verlauf, bei der Erhartung des Verdachtes und den entsprechenden
eintretenden Konsequenzen, sind sie sehr wichtig. Daher ist bei der Dokumentation festzuhalten, um
welchen Verdachtsfall es sich handelt.

* Verdachtsfall einer Kindeswohlgefahrdung durch Mitarbeitende
* Verdachtsfall einer Kindeswohlgefahrdung durch externe Personen

* Verdachtsfall einer Kindeswohlgefdahrdung durch Kinder und Jugendliche
untereinander

In Verdachtsfallen von Kindeswohlgefahrdung werden die notwendigen Schritte nach Paragraf 8a SGB VIII
(Schutzauftrag bei Kindeswohlgefahrdung) eingeschlagen. Beruflich Mitarbeitende sind dazu verpflichtet,
bei gewichtigen Anhaltspunkten fir eine Kindeswohlgefahrdung eine Gefdahrdungseinschatzung
vorzunehmen und die Kindeswohlgefahrdung dem Jugendamt zu melden, wenn die im Schutzplan
vorgesehenen MaRRnahmen das Kindeswohl nicht sichern kénnen.

Alle Mitarbeitenden sind in diesen Situationen dazu angehalten, sich an die Vertrauensperson im
Kirchenkreis zu wenden. Die Vertrauensperson kann diesen bei einer ersten Einschatzung der Situation
Unterstltzung anbieten. Zudem hat sie genaue Kenntnis (iber die Verfahrenswege und den
Interventionsplan und hat alle notwendigen Kontaktdaten zur Hand.

Sofern es nicht um einen Verdacht gegen eine*n kirchliche*n Mitarbeitende*n geht, sollte ein
Verdachtsfall zum Beispiel im Team offen thematisiert werden. Ziel ist Geheimnissen - gerade bei
sexualisierter Gewalt - keinen Raum zu geben. Im Team sollte der entsprechende Verdachtsfall unter
Einbeziehung der Leitung und einer insoweit erfahrenen Fachkraft besprochen werden, um weitere
Beobachtungen und AuRerungen zusammenzutragen. Die Vermutungen sind zu Uberpriifen und das
weitere Verfahren abzustimmen.

In jedem Fall ist abzuwagen zwischen dem Anspruch, Geheimnissen keinen Raum zu geben, und dem
Schutz aller beteiligten Personen.

* Konnen Verdachtsmomente ausgerdaumt werden, sind keine weiteren Schritte
erforderlich

* Werden weitere Informationen zur Einschatzung bendtigt, ist es sinnvoll, das Kind / den
Jugendlichen / Schutzbefohlenen gezielter zu beobachten. Im Anschluss erfolgt eine
erneute Gefahrdungseinschatzung

* Bei latenter Gefdhrdung sind Kinder / Jugendliche / Schutzbefohlene, sofern das im
Rahmen der Arbeit moglich ist, zu schiitzen und entsprechende MaBnahmen
vorzunehmen
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Im Verdachtsfall in einer Einrichtung ist umgehend die Vertrauensperson zu informieren.
Ablauf:

* Darstellung des Verdachts durch die Person, der der Verdacht mitgeteilt wurde, bei der
Vertrauensperson

* Gefahrdungseinschatzung bei minderjahrigen Betroffenen mit einer insoweit erfahrenen
Fachkraft gem. § 8a SGB VIII und mit dem Interventionsteam

* Vereinbarung von Mallnahmen zum Schutz des betroffenen Kindes, Jugendlichen oder
der Schutzbefohlenen

* Prifung der Moglichkeit einer Strafanzeige

* Prifung der Einschaltung des Jugendamtes

* Vereinbarung lber das weitere Vorgehen

* Entscheidung liber eine Freistellung des/der Mitarbeitenden

* Bei minderjahrigen Betroffenen Einbeziehung der Personensorge-berechtigten, sofern
hierdurch das Kindeswohl nicht gefahrdet wird

* Gegebenenfalls Hinzuziehung eines Juristen bzw. einer Juristin
* Verpflichtung zur Verschwiegenheit
* Bei begriindetem Verdacht Meldepflicht an die landeskirchliche Meldestelle.

* Treffen einer eindeutigen und ausreichenden Sprachregelung hinsichtlich des Verdachts
auch fir die Offentlichkeit

* Aufarbeitung nach einem Vorfall

* Rehabilitierung

12.2. Sexualisierte Gewalt durch Vorgesetzte oder unter Mitarbeitenden

In Fallen von sexualisierter Gewalt durch Vorgesetzte oder unter Mitarbeitenden greift das Allgemeine
Gleichstellungsgesetz (AGG) zum Schutz vor sexueller Beldastigung am Arbeitsplatz.

Handelt es sich bei dem/der Beschuldigten um eine:n Pfarrer:in/Kirchenbeamt:in kann zusatzlich zum
Dienstrechtsverfahren auch ein Disziplinarverfahren eingeleitet werden. Die Einleitung eines Verfahrens
nach dem Disziplinarrecht der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD) und dem Ausfihrungsgesetz der
EKiR kann fiir Mitarbeitende im Kirchenkreis nur durch das Landeskirchenamt erfolgen.®

12.3. Meldepflicht

Bei begriindetem Verdacht besteht eine Meldepflicht an die landeskirchliche Meldestelle. Wenn
Unsicherheit besteht, ob ein Verdacht vage oder begriindet ist, kann die Vertrauensperson im
Kirchenkreis hierzu beraten oder man kann sich an die landeskirchliche Ansprechstelle wenden. Alle
beruflich Mitarbeitenden sind verpflichtet, die Meldung bei der Meldestelle selbst (telefonisch/per Mail

¢ Evangelische Kirche im Rheinland (2012). Zeit heilt keineswegs alle Wunden. Leitlinien zum Umgang mit
sexualisierter Gewalt, S.30f.
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oder personlich nach Vereinbarung) vorzunehmen, bei ehrenamtlich Tatigen kann die Meldung auf
Wunsch durch die Vertrauensperson erfolgen.

Die Aufarbeitung aller Vorfalle und Verdachtsfalle von sexualisierter Gewalt und Kindeswohlgefahrdung
dient der Weiterentwicklung der Kirchengemeinde. Die Fdlle werden vom Interventionsteam unter
Einbeziehung von internen und gegebenenfalls externen Fachkraften analysiert. Die Ergebnisse dienen
der Verbesserung des Gesamtgefliges und einem besseren Schutz der uns anvertrauten Menschen.

12.4. Kommunikation

Neben einer positiven Fehlerkultur wollen wir auch eine wertschatzende, enttabuisierte und angstfreie
Gesprachskultur fordern. Ein gemeinsames Verstandnis, eine klare Haltung und eine offene, wie auch
transparente Kommunikation haben eine identitatsstiftende Wirkung. Sie schitzt und starkt Kinder,
Jugendliche und Schutzbefohlene sowie Mitarbeitende. Zudem leistet sie einen wichtigen Beitrag zur
Enttabuisierung und zur besseren Wahrnehmung von Verdachtsmomenten.

In Fallen von sexualisierter Gewalt ist es unerlasslich, klare Kommunikationsstrategien und
verantwortliche Personen festzulegen, um unkontrollierbaren Dynamiken entgegenzuwirken. Eine
professionelle Kommunikation mit dem Ziel, nichts zu vertuschen, aber auch weder Fiirsorgepflicht noch
Datenschutzvorschriften zu verletzten, ist essenziell.-’

In auftretenden Krisensituationen gibt es in der Kirchengemeinde Zilpich eine klare
Kommunikationsstruktur, an die sich alle Personen verbindlich halten. Wir unterscheiden zudem zwischen
der externen und internen Kommunikation.

* Externe Kommunikation
Die Ansprechperson ist der/die Superintendent:in. Er/sie wird unterstutzt durch das
Interventionsteam in Abstimmung mit der landeskirchlichen Ebene.
Alle weiteren Personen sind angehalten, sich in keiner Richtung zu dem Verfahren und all
seinen Aspekten zu duern. Es erfolgt immer: , Kein Kommentar”. Zuwiderhandlungen und
VerstoRRe gegen abgestimmte Verfahrensregeln haben dienstrechtliche Konsequenzen.

* Interne Kommunikation
Auch die Kommunikation und Information nach innen erfolgt ausschlieRlich durch den/die
Superintendenten:in oder mittels beauftragter Personen. Es erfolgen keine
Kommentierungen durch weitere Personen.

Alle mittelbar und unmittelbar einbezogenen Personen bewahren volliges Stillschweigen Gber ihnen
bekannt gewordene Aspekte des Verdachtsfalles.

”Unabhdangiger Beauftragter fir Fragen des sexuellen Missbrauchs (UBSKM) (2013). Handbuch

Schutzkonzepte sexueller Missbrauch. Befragungen zum Umsetzungsstand der Empfehlungen des Runden
Tisches ,,Sexueller Kindesmissbrauch*. Bericht mit Praxisbeispielen zum Monitoring 2012-2013. Berlin, S. 34f.
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12.5. Zusammenarbeit und Vernetzung mit dem Jugendamt
Der Kirchengemeinde Zilpich ist es ein groBes Anliegen mit dem Jugendamt gemeinsam fir den
Kinderschutz einzutreten. GemaR dem Schutzauftrag nach Paragraf 8a SGB VIl sollen nachhaltige und
effektive Kooperationsformen zwischen Jugendamtern und Tragern aufgebaut und weiterentwickelt
werden.® Aus diesem Grund haben wir unser Schutzkonzept dem zustidndigen Jugendamt Euskirchen
vorgelegt.

13. Institutionelle Aufarbeitung und Rehabilitierung

Um weitere Schaden zu vermeiden ist es fir uns unerlasslich, eine Aufarbeitungs- und
Rehabilitierungsstrategie in Fallen von sexualisierter Gewalt zu entwickeln. Diese soll dazu dienen, eine
traumatisierte Institution wieder handlungsfahig zu machen und zu stabilisieren. Entsprechend sind alle
Beteiligten, primdr wie sekundar, in den Blick zu nehmen und bei der Verarbeitung der Geschehnisse zu
unterstitzen.

Durch eine professionelle Aufarbeitung auf Ebene der betroffenen Personen und auf Ebene der Institution
wird ein Fall strukturiert und grindlich aufgearbeitet, wodurch die Schaden so gering wie moglich
gehalten werden.

Daraus ergeben sich folgende wichtige Punkte bei der Aufarbeitung:
¢ |dentifizierung und Behebung der Fehlerquellen
e Beratung und Unterstilitzung durch externe Fachkrafte einholen

¢ Hilfs- und Unterstltzungsangebote fir direkt Betroffene ¢ Klare Verfahrensablaufe installieren

Ist eine Person zu Unrecht eines Falles von sexualisierter Gewalt beschuldigt worden, muss diese
angemessen und vollstandig rehabilitiert werden. Falschaussagen und Beschuldigungen koénnen
verschiedene Motivationen vorausgehen. Diese Motive sind zu eruieren, um entsprechend angemessene
Schritte zur Rehabilitierung einzuleiten. Wollte eine erwachsene Person jemandem absichtlich Schaden
zufligen, hat dies strafrechtliche Konsequenzen. Hat ein Kind/ein Jugendlicher eine Person zu Unrecht
beschuldigt, so sind die damit einhergehenden Folgen zu thematisieren und bei der Entwicklung eines
Problembewusstseins zu unterstitzen. In Fallen der Beschuldigung aufgrund von Fehlinterpretationen
miussen diese transparent und unmissverstandlich aufgeklart werden.

In Fallen der Rehabilitierung sind anschlieRend folgende Punkte zu beachten:
e Sensibilisierung fiir die Folgen von Falschbeschuldigungen
e UnterstlitzungsmaBnahmen zur Wiedereingliederung

e Gegebenenfalls Bereitstellung eines anderen und angemessenen Arbeitsplatzes

8 Vgl. KVJS (2009). Arbeitshilfe zur Umsetzung des Schutzauftrages bei Kindeswohlgefihrdung und der Priifung der
Personlichen Eignung von Fachkraften. Der Schutzauftrag in der Offenen Kinder- und Jugendarbeit, Stuttgart S. 22
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e Erkennen der Motivlagen der Beteiligten

e In dem Fall, dass einer beziehungsweise einem Betroffenen zunachst nicht geglaubt worden war
oder dessen beziehungsweise deren Mitteilung nicht ernst genommen worden war, sind
geeignete Wege fir eine Entschuldigung und angemessene MaRRnahmen zur Rehabilitierung der
Betroffenen zu treffen und durchzufiihren.

Rehabilitierungsmalnahmen sind immer im Kreis derer durchzufiihren, denen der ungerechtfertigte
Verdacht bekannt wurde.

14. Evaluation und Uberarbeitung

Das Schutzkonzept wurde am 23.08.2022 vom Presbyterium beschlossen.

Die Kirchengemeinde Ziilpich unterzieht das vorliegende Schutzkonzept hinsichtlich neuester Standards
und unter Einbeziehung des stetigen Wandels der regelmiRigen Uberarbeitung. Wir lehnen den Zeitraum
zur Uberarbeitung des Schutzkonzeptes an die Presbyteriumswahlen an, somit eine Frequenz von vier
Jahren. Verantwortlich fur die Wiedervorlage ist Vorsitzende des Presbyteriums.

Dazu wird das Presbyterium zu gegebener Zeit eine Arbeitsgruppe berufen. Dieser sollen angehoéren:

- Sachkundige Gemeindeglieder
- der Jugendleiter
- mindestens zwei Mitglieder des Presbyteriums - interessierte Mitglieder des Jugendausschusses

- weitere interessierte Personen.

Das Presbyterium wird auch eine*n Vorsitzende*n der Arbeitsgruppe berufen, die*der zur
Schutzkonzept-Sitzung einladt.

Die Arbeitsgruppe wird das liberarbeitete Schutzkonzept dem Presbyterium zur Beschlussfassung
vorlegen und nach Beschlussfassung die Schutzkonzept-Broschiire entsprechend aktualisieren.

Unabhangig davon ist die jahrliche Aktualisierung der personenbezogenen Daten und die entsprechende
Uberarbeitung der enthaltenen Listen und Pline; veranlasst durch das Presbyterium.

Damit allen Kindern, Jugendlichen und Schutzbefohlenen ein wirksamer Schutz gegen sexualisierte Gewalt
zu Teil wird, ist es zudem unabdingbar, dass die Arbeit mit dem Schutzkonzept und die fachgerechte
Beurteilung evaluiert werden.

Zudem versucht die Kirchengemeinde vor Ort in Ziilpich Ansprechpartner zu finden um ein Netzwerk z.B.
mit den Schulen, der Stadt und der kath. Kirche aufzubauen bzw. Beratungsstellen (ECK-Punkt Zilpich)
zu etablieren.
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15. Offentlichkeitsarbeit

Dieses Schutzkonzept soll standig in der Kirchengemeinde prasent sein.

Dies gibt Eltern Sicherheit, ihre Kinder den Mitarbeiter*innen der Kirchengemeinde anzuvertrauen. Die
Tatsache, dass die Kirchengemeinde sich mit dem Thema sexualisierte Gewalt befasst, kann eine
abschreckende Wirkung flir potenzielle Tater*innen haben. AuRerdem tragt die 6ffentliche Verbreitung
des Schutzkonzeptes dazu bei, das Thema ,,sexualisierte Gewalt” zu enttabuisieren und so Kinder und
Jugendliche zu schitzen.

16. Kontakte

Vertrauenspersonen des Kirchenkreises

Fir die Mitteilung von sexualisierter Gewalt gibt es im Kirchenkreis vom Kreissynodalvorstand berufene
Vertrauenspersonen. Der Kirchenkreis folgt der Empfehlung der EKiR und beruft durch die Kreissynode
zwei Vertrauenspersonen (moglichst mannlich/weiblich). Sie sind Ansprechpersonen fiir Betroffene
sowie Ratsuchende und haben Kenntnisse (iber Verfahrenswege, Beratungsstellen und
Hilfseinrichtungen. Sie nehmen die Erstmeldung von Verdachtsfallen auf und geben, entsprechend ihrer
Lotsenfunktion, diese weiter beziehungsweise klaren Gber das weitere Vorgehen auf. Im Bedarfsfall
unterstitzen sie Betroffene bei der ersten Kontaktaufnahme mit der landeskirchlichen Ansprechstelle.
In begriindeten Verdachtsfallen weisen sie auf die Meldepflicht der Mitarbeitenden an die Meldestelle
der EKiR weiter.

Die Vertrauenspersonen nehmen an den Tagungen des Netzwerks Vertrauenspersonen der EKiR teil und
bilden sich regelmaRig fort.

Im Uberblick haben die Vertrauenspersonen folgende Aufgaben:

O Ansprechbarkeit rund um das Thema sexualisierte Gewalt
O Anlaufstelle fiir Betroffene und Angehorige

O Anlaufstelle fiir Mitarbeitende, bei denen eine Vermutung oder ein Verdacht aufkommt oder
vorliegt

Sortieren der Informationen und Dokumentation der mitgeteilten Verdachtsfalle
Weitergabe der Informationen an das Interventionsteam
Vertrauliche Beratung bei der landeskirchlichen Ansprechstelle

0000

Unterstitzung ehrenamtlich Mitarbeitender bei der Meldung in Fallen mit begriindetem
Verdacht bei der landeskirchlichen Meldestelle

Kontaktvermittlung zu flankierenden Angeboten und professionellen Hilfsangeboten

o
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Die Vertrauenspersonen des Kirchenkreises Bad Godesberg-Voreifel sind:

16.1. Kontaktstellen

Arbeitsgemeinschaft Kinder und Jugendschutz
Landesstelle NRW (AJS) www.ajs.nrw.de

Beratungsstelle gegen sexualisierte Gewalt

WilhelmstraRe 27, 53111 Bonn info@beratung-bonn.de

Tel.: 0228 63 55 24

Deutscher Kinderschutzbund Euskirchen e.V.
Sebastianusstralle 20, 53879 Euskirchen
Telefon: 02251 702580

Evangelische Beratungsstelle fiir Erziehungs-, Jugend-, Ehe- und Lebensfragen
Adenauerallee 37, 53113 Bonn
Telefon: 0228 68 801 50

Frauenberatungsstelle

TuBF Therapie und Beratung fiir Frauen
Dorotheenstrafle 1, 53111 Bonn
Telefon: 0228 65 322 2
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https://www.google.com/search?rlz=1C1CHBF_deDE797DE797&q=kinderschutzbund-euskirchen+telefon&ludocid=6622639133923592014&sa=X&ved=2ahUKEwiF_v6ggP31AhUW7rsIHV_QC_IQ6BN6BAglEAI
https://www.google.com/search?rlz=1C1CHBF_deDE797DE797&q=kinderschutzbund-euskirchen+telefon&ludocid=6622639133923592014&sa=X&ved=2ahUKEwiF_v6ggP31AhUW7rsIHV_QC_IQ6BN6BAglEAI
https://www.google.com/search?q=deutscher+kinderschutzbund+euskirchen&rlz=1C1CHBF_deDE797DE797&oq=Deutscher+Kinderschutzbund+eus&aqs=chrome.0.0i355i512j46i175i199i512j69i57.13068j0j15&sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://www.google.com/search?q=deutscher+kinderschutzbund+euskirchen&rlz=1C1CHBF_deDE797DE797&oq=Deutscher+Kinderschutzbund+eus&aqs=chrome.0.0i355i512j46i175i199i512j69i57.13068j0j15&sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://www.google.com/search?q=deutscher+kinderschutzbund+euskirchen&rlz=1C1CHBF_deDE797DE797&oq=Deutscher+Kinderschutzbund+eus&aqs=chrome.0.0i355i512j46i175i199i512j69i57.13068j0j15&sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://www.google.com/search?rlz=1C1CHBF_deDE797DE797&q=evangelische+beratungsstelle+für+erziehungs-,+jugend-,+ehe-+und+lebensfragen+bonn+telefon&ludocid=3121723781163349568&sa=X&ved=2ahUKEwjX1IrF_vz1AhWEraQKHZVVA1UQ6BN6BAglEAI
https://www.google.com/search?rlz=1C1CHBF_deDE797DE797&q=evangelische+beratungsstelle+für+erziehungs-,+jugend-,+ehe-+und+lebensfragen+bonn+telefon&ludocid=3121723781163349568&sa=X&ved=2ahUKEwjX1IrF_vz1AhWEraQKHZVVA1UQ6BN6BAglEAI
https://www.google.com/search?gs_ssp=eJwNx0EOQDAQAMC4SvyBg7Pdtrp4gl_YdlOSpkIRz2duU1Zd6BDZeqsP76CYWngNsQiSGZFhwIEneBX3aiTtDSkka2Bu5FlSkLhlt0rNci7XnULOl8T4f0_pA1v-G2M&q=evangelische+beratungsstelle+bonn&rlz=1C1CHBF_deDE797DE797&oq=evangelische+beratungsstele+bonn&aqs=chrome.1.69i57j46i13i175i199.10810j0j15&sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://www.google.com/search?gs_ssp=eJwNx0EOQDAQAMC4SvyBg7Pdtrp4gl_YdlOSpkIRz2duU1Zd6BDZeqsP76CYWngNsQiSGZFhwIEneBX3aiTtDSkka2Bu5FlSkLhlt0rNci7XnULOl8T4f0_pA1v-G2M&q=evangelische+beratungsstelle+bonn&rlz=1C1CHBF_deDE797DE797&oq=evangelische+beratungsstele+bonn&aqs=chrome.1.69i57j46i13i175i199.10810j0j15&sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://www.google.com/search?q=tubf+bonn&rlz=1C1CHBF_deDE797DE797&ei=XyMJYrHxF5WAi-gP34K74AQ&gs_ssp=eJzj4tZP1zcsy8k2KCg3N2C0UjWoMDFPSk01TDS2NDRPsUw2M7UyqEhOSzI0SUtLSrUwSTVITErz4iwpTUpTSMrPywMAT1cTRw&oq=TuBF+&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EAEYADILCC4QgAQQxwEQrwEyBggAEAoQHjIGCAAQChAeMggIABAFEAoQHjIICAAQBRAKEB4yCAgAEAUQChAeMggIABAFEAoQHjIICAAQBRAKEB4yCAgAEAUQChAeMgIIJjoLCC4QgAQQsQMQgwE6CwgAEIAEELEDEIMBOhEILhCABBCxAxCDARDHARDRAzoOCC4QgAQQsQMQxwEQ0QM6DgguEIAEELEDEMcBEKMCOggILhCxAxCDAToECAAQQzoFCAAQgAQ6CggAELEDEIMBEEM6EQguEIAEELEDEIMBEMcBEKMCOggIABCABBCxAzoECAAQCjoHCC4QgAQQCjoHCAAQgAQQCkoECEEYAEoECEYYAFAAWNIVYKgoaABwAHgAgAGtAYgB6ASSAQMxLjSYAQCgAQHAAQE&sclient=gws-wiz
https://www.google.com/search?q=tubf+bonn&rlz=1C1CHBF_deDE797DE797&ei=XyMJYrHxF5WAi-gP34K74AQ&gs_ssp=eJzj4tZP1zcsy8k2KCg3N2C0UjWoMDFPSk01TDS2NDRPsUw2M7UyqEhOSzI0SUtLSrUwSTVITErz4iwpTUpTSMrPywMAT1cTRw&oq=TuBF+&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EAEYADILCC4QgAQQxwEQrwEyBggAEAoQHjIGCAAQChAeMggIABAFEAoQHjIICAAQBRAKEB4yCAgAEAUQChAeMggIABAFEAoQHjIICAAQBRAKEB4yCAgAEAUQChAeMgIIJjoLCC4QgAQQsQMQgwE6CwgAEIAEELEDEIMBOhEILhCABBCxAxCDARDHARDRAzoOCC4QgAQQsQMQxwEQ0QM6DgguEIAEELEDEMcBEKMCOggILhCxAxCDAToECAAQQzoFCAAQgAQ6CggAELEDEIMBEEM6EQguEIAEELEDEIMBEMcBEKMCOggIABCABBCxAzoECAAQCjoHCC4QgAQQCjoHCAAQgAQQCkoECEEYAEoECEYYAFAAWNIVYKgoaABwAHgAgAGtAYgB6ASSAQMxLjSYAQCgAQHAAQE&sclient=gws-wiz

HSM - Handeln statt Misshandeln - Bonner Initiative gegen Gewalt im Alter

Notruf-Telefon: 0228 69 68 68

Zartbitter e.V.

Kontakt- und Informationsstelle gegen sexuellen Missbrauch an Madchen und Jungen Sachsenring
2-4

50677 Koln

Telefon 0221 31 20 55

Internet: www.zartbitter.de

16.2. Anonyme Anlaufstellen

Zentrale Anlaufstelle | 08 00 — 50 40 112 zentrale@anlaufstelle.help
.help — Unabhangige | kostenfrei und anonym www.anlaufstelle.help
Information fir

Betroffene von
sexualisierter Gewalt
in der evangelischen
Kirche und der

Diakonie
Hilfetelefon 08 00 —22 55530 www.hilfeportalmissbrauch.de
Sexueller Missbrauch | kostenfrei und anonym www.nina-info.de
Telefonseelsorge 0800-111000111 online.telefonseelsorge.de
oder 08 00 — 111 000
222 kostenfrei und
anonym
Kinder- und 116 111

Jugendtelefon kostenfrei und anonym
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Anlage 1:

Formen von sexualisierter Gewalt

Sexualisierte Gewalt beinhaltet viele Facetten. Es gibt ein breites Spektrum zwischen grenziiberschreitendem
Verhalten bis hin zu strafrechtlich relevanten Gewalthandlungen, auf die wir im Verlauf ndher eingehen wollen.

Insbesondere ist grenziiberschreitendes Verhalten oftmals schwer greifbar, da es hier einen groRen subjektiven
Empfindungsrahmen gibt. So kann ein Witz zum Beispiel von jemandem als lustig empfunden werden und von
jemand anderem als sexistisch. Es ist ein wichtiges Ziel dieses Schutzkonzeptes, Mitarbeitende fiir das Thema
sexualisierte Gewalt und deren Vielfalt zu sensibilisieren. Es ist uns ein besonderes Anliegen, ein Bewusstsein
dafir zu schaffen, wie Verhaltensweisen oder Aussagen auf andere Menschen wirken kénnen.

Grenzverletzungen

Eigene Grenzen und die der anderen wahrnehmen: Grenzverletzende oder auch grenziiberschreitende
Handlungen sind oftmals subjektive Empfindungen und nicht objektiv bewertbar. Bei dem Empfinden und
Wahrnehmen einer Grenzverletzung spielen bisher Erlebtes und Erfahrenes eine groRe Rolle. Sie kdnnen auch
unabsichtlich passieren, da wir in der Regel erst einmal von unseren eigenen personlichen und kérperlichen
Grenzen als Richtwert ausgehen. Neben der fehlenden Sensibilitat kdnnen auch mangelnde Professionalitat oder
andere kulturelle, religiose Normen und Werte Griinde flr Grenziliberschreitungen sein.

Demnach kdonnen auch verletzende und unangebrachte Worte, Witze, heimliche oder vorsichtige Berlihrungen
grenziiberschreitendes Verhalten sein.

Wenn grenzverletzendes Verhalten nicht thematisiert und korrigiert wird, kann es auch eine Vorstufe von
sexualisierter Gewalt darstellen und somit als ibergriffiges Verhalten empfunden und eingestuft werden.

Sexualisiert Uibergriffiges Verhalten

In der Regel geschieht ibergriffiges Verhalten nicht versehentlich, sondern mit Absicht und beinhaltet ein
personliches Fehlverhalten. Zudem ist es oftmals als ein wiederholendes, missachtendes Verhalten zu werten.

Griinde fiir sexuell Gbergriffiges Verhalten kdnnen unterschiedlich sein, haben in den meisten Fallen aber mit der
gewollten Auslibung von Macht, Gewalt oder aber der Befriedigung der eigenen sexuellen Bediirfnisse zu tun.

Bei sexualisiert tibergriffigem Verhalten ist friihzeitiges und bewusstes Wahrnehmen und Melden von
Fehlverhalten unabdingbar, um gezielt Interventions- und KorrekturmaBnahmen vorzunehmen.

Tater- und Taterinnenstrategien

Die Zahl der von sexualisierter Gewalt Betroffenen sind auch heute noch enorm hoch und die Dunkelziffer -
vermutlich - bei weitem hoher.

Sexualisierte Gewalt ist kein Randphdanomen und haufig sind die zu den Tater:innen nahestehende Personen aus
dem Freundes- und Familienkreis. Eine ebenfalls groBere Rolle spielen Menschen, die in Pflege- und
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Fursorgekontexten arbeiten®-.Sexualisierte Gewalt durch Jungen/Manner wird immer noch weitaus hiufiger
aufgedeckt als begangene Taten von Madchen/Frauen. Sexualisierte Gewalt durch Frauen ist zum einen noch
starker tabuisiert und zum anderen erkennen Jungen/Manner oft erst sehr spat, dass sie Opfer geworden sind.
Scham, Rollenstereotypen und eigene physische Reaktionen in libergriffigen Situationen konnen Jungen/Manner
oft nicht einordnen und geben sich mehr noch als Madchen und Frauen eine Teilschuld.

Achtung: ,,Es gibt keine typischen Taterpersdnlichkeiten.“*°

Sexualisierte Gewalt ,passiert nicht aus Versehen, sondern absichtlich und duRerst planvoll — in groRem Ausmal
und in Dimensionen, die uns oft nicht klar sind“.}! Tater:innen suchen sich immer wieder Rechtfertigungen fur ihr
Handeln und ihr grenzverletzendes Verhalten.

Oftmals fehlen ihnen ein eindeutiges Unrechtsbewusstsein und die Empathie, sich in ihre Opfer
hineinzuversetzen. Sie nutzen zur eigenen sexuellen Befriedigung ihre Macht- und Autoritatsposition aus und

»,missbrauchen, misshandeln und vergewaltigen, weil sie es tun wollen. Die Verantwortung der Taten liegt allein

bei ihnen*.1?

Ein offener Umgang mit dem Thema schrankt die Handlungsspielrdume von Tater:innen enorm ein und starkt die
Kinder und Jugendlichen, Eltern und Fachkrafte. Aus diesem Grund wollen wir mit der Implementierung unseres
Schutzkonzeptes - soweit es uns moglich ist - sichere Orte schaffen, um potenziellen Tater:innen keinen Raum zu
bieten.

Mogliche Anzeichen fiir sexuelle Gewalterfahrungen

Betroffene von sexualisierter Gewalt mussen sich oft mehrfach Gberwinden, andere von ihren Erlebnissen zu
berichten, um schlussendlich Unterstiitzung zu erfahren.

Die Beweggriinde sind haufig ein tiberforderndes Gefiihlschaos gespickt mit Wut, Scham, Verzweiflung, Angst,
Ohnmacht und eingeredeter Schuld. Insbesondere wenn Tater:innen aus dem familidaren Umfeld stammen,
beflirchten Kinder und Jugendliche das Zerbrechen der Familie und stecken in einem enormen Loyalitatskonflikt.

Es ist fir viele ein langer und schwerer Weg, jemanden zu finden, der zuhdort, ihnen Glauben schenkt und Hilfe
anbietet.

Zwischen Betroffenen und Tater:innen besteht immer ein Machtgefille.

Vgl. Allroggen, M., Gerke, J., Rau, T., Fegert J.M. (2016). Umgang mit sexueller Gewalt. Eine praktische Orientierungshilfe fiir
padagogische Fachkréafte in Einrichtungen fir Kinder und Jugendliche. Universitatsklinikum Ulm. S. 7ff.
10 Evangelische Kirche im Rheinland (2012) Zeit heilt keineswegs alle Wunden. Leitlinien zum Umgang mit sexualisierter
Gewalt. S.12
L BZgA (2015). Sexualisierte Gewalt, Frankfurt, S.43
12 Evangelische Kirche im Rheinland (2012) Zeit heilt keineswegs alle Wunden. Leitlinien zum Umgang mit sexualisierter
Gewalt, S.12
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Schutz in der digitalen Welt

Die moderne, sich digitalisierende Welt der Film- und Fernsehindustrie sowie die sozialen Medien haben die
Generation Selfies und die sogenannten ,digital natives’ enorm gepragt und beeinflussen taglich das Leben aller
Menschen.

Die meisten gehen ungehemmt mit Bild- und Personenrechten um und sind sich der digitalen Gefahren und
Ausmale nicht umfanglich bewusst. Digitale Medien erleichtern Grenzverschiebungen, férdern und fordern die
Selbstdarstellung (digitaler Exhibitionismus) und verandern zudem das Beziehungsleben. Diese fundamentale
Veranderung durch die digitalen Medien bietet einen Nahrboden fiir sexualisierte Gewalt. Insbesondere
Tater:innen ermoglichen sie einen leichteren, unmittelbareren und ungestorteren Zugang zu ihren potenziellen
Opfern.

Wir sind uns der Gefahrdungsdimension der digitalen Welt bewusst, dennoch sind wir uns auch der Grenzen

dieses Konzeptes bewusst und verweisen an die Stelle ,,Unabhangiger Beauftragter fiir Fragen des sexuellen

Kindesmissbrauchs“.*3

13 vgl. https://beauftragter-missbrauch.de als unabhdngiges Amt der Bundesregierung, organisatorisch angesiedelt im
Bundesministerium fir Familie, Senioren, Frauen und Jugend (BMFSF)J). Letzter Zugriff: 27.04.2021

34



Anlage 2: Muster Anforderungsschreiben Erweitertes Fiihrungszeugnis

Anschrift

Erweitertes Fiihrungszeugnis

Sehr geehrte/r,

Vorname, Nachname

wir freuen uns sehr, dass Sie ehrenamtlich in unserer kirchlichen Arbeit tatig sind und danken lhnen fiir Ihr
Engagement und lhren Einsatz!

Wir haben zum Schutz vor sexualisierter Gewalt in unseren Arbeitsfeldern ein Schutzkonzept erstellt.
Dieses bezieht sich insbesondere auf die Arbeit mit Kindern, Jugendlichen und anderen
Schutzbefohlenen. Ein besonderes Qualitdtsmerkmal stellt in diesem Zusammenhang die Vorlage
erweiterter Fihrungszeugnisse vor Aufnahme einer ehrenamtlichen Tatigkeit und regelméaRig alle funf
Jahre dar.

Unser Schutzkonzept orientiert sich am Gesetz zum Schutz vor sexualisierter Gewalt der Evangelischen

Kirche im Rheinland. Dort steht in § 5 Abs. 3, dass Mitarbeitende bei der Aufnahme einer ehrenamtlichen
Tatigkeit ein erweitertes Fiihrungszeugnis nach § 30a Bundeszentralregistergesetz in der jeweils geltenden
Fassung und nach der Aufnahme in regelmaRigen Abstdanden von langstens flinf Jahren vorlegen missen. Das
gilt fiir alle ehrenamtlichen Personen, die aufgrund der Art, Intensitdt und Dauer des Kontaktes zu
minderjahrigen oder volljghrigen Personen in Abhangigkeitsverhaltnissen nur nach Einsichtnahme in das
FUhrungszeugnis eine entsprechende ehrenamtliche Tatigkeit aufnehmen bzw.

austben durfen .

Wir bitten Sie um Beantragung eines erweiterten Filhrungszeugnisses gemal § 30a
Bundeszentralregistergesetz bei der fur lhren Wohnsitz zustandigen Meldebehorde unter Vorlage der als
Anlage beigefligten Bescheinigung. Die Bescheinigung dient zum Nachweis, dass das erweiterte
FUhrungszeugnis zur Ausiibung einer ehrenamtlichen Tatigkeit benotigt wird. Das Flihrungszeugnis ist in
diesem Fall kostenfrei (Geblhrenbefreiung im Sinne der Vorbemerkung 1.1.3 zu Nr. 1130 der Anlage zu § 4
Abs. 1 JVKostG).

Unmittelbar nach Erhalt bitten wir das erweiterte Fiihrungszeugnis dem Gemeindebiiro der Evangelischen
Kirchengemeinde Ziilpich zur Einsichtnahme vorzulegen.

Falls Sie Fragen haben oder Hilfe bendtigen, stehen wir lhnen gerne zur Verfiigung!

Mit freundlichen GriRen
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Anlage 3: Bescheinigung zur Antragstellung des erweiterten Fiihrungszeugnisses gemaR §
30a Abs. 2 Bundeszentralregistergesetz

Die Evangelische Kirchengemeinde Zilpich beabsichtigt

Vorname, Nachname

geboren am

wohnhaft

zum im Rahmen einer ehrenamtlichen Tatigkeit im Bereich

einzusetzen.

GemalR § 5 Abs. 3 des Gewaltenschutzgesetzes der Evangelischen Kirche im Rheinland
miuissen Mitarbeitende bei der Aufnahme einer ehrenamtlichen Tatigkeit ein erweitertes
Flihrungszeugnis nach § 30a Bundeszentralregistergesetz in der jeweils geltenden Fassung
und nach der Aufnahme in regelmafigen Abstanden von langstens fiinf Jahren vorlegen,
wenn die ehrenamtlich tatige Person aufgrund der Art, Intensitat und Dauer des Kontaktes zu
minderjahrigen oder volljahrigen Personen in Abhangigkeitsverhaltnissen nur nach
Einsichtnahme in das Fiihrungszeugnis eine entsprechende ehrenamtliche Tatigkeit
aufnehmen bzw. ausiiben darf.

Vorname, Nachname
ist aufgefordert, ein erweitertes Fiihrungszeugnis nach § 30a Abs. 1
Bundeszentralregistergesetz zum Zwecke der Ausiibung einer ehrenamtlichen Tatigkeit hier

vorzulegen. Wir bitten um eine geblihren befreite Ausstellung an die Antragstellenden, damit
die Moglichkeit der (weiteren) Austibung der ehrenamtlichen Tatigkeit geprift werden kann.

Mit freundlichen GriRen
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Anlage 4: Selbstverpflichtungserkliarung

Selbstverpflichtungserklarung

Evangelische Kirchengemeinde Ziilpich

(gegentber (Trager)

(Name)

Die Arbeit der Evangelischen Kirchengemeinde Zilpich, insbesondere mit Kindern, Jugendlichen und anderen
Schutzbefohlenen, geschieht im Auftrag und Angesicht Gottes.

Unsere Arbeit mit allen Menschen, insbesondere mit Kindern, Jugendlichen und anderen

Schutzbefohlenen, ist getragen von Respekt, Wertschatzung und Vertrauen. Wir achten die Personlichkeit
und Wirde aller Schutzbefohlenen, gehen verantwortlich mit ihnen um und respektieren individuelle

Grenzen.

Dies anerkennend wird die folgende Selbstverpflichtungserklarung abgegeben:

O Ich verpflichte mich dazu beizutragen, ein sicheres, férderliches und ermutigendes Umfeld fiir Kinder,
Jugendliche und andere Schutzbefohlene zu erhalten und/oder zu schaffen.

O Ich verpflichte mich, alles zu tun, damit in der Arbeit mit Kindern, Jugendlichen und anderen
Schutzbefohlenen sexualisierte Gewalt, Vernachldssigung und andere Formen der Gewalt verhindert
werden.

O Ich verpflichte mich, die individuellen Grenzen aller Menschen zu respektieren und die Intimsphare sowie
die personliche Schamgrenze zu achten.

O Ich bin mir meiner besonderen Verantwortung als Mitarbeiter*in bewusst und missbrauche meine Rolle im
Umgang mit Kindern, Jugendlichen und anderen Schutzbefohlenen nicht. Ich beachte das Abstands- und
Abstinenzgebot.

O Ich nehme alle Kinder, Jugendliche und andere Schutzbefohlenen bewusst wahr und achte dabei auch auf
mogliche Anzeichen von Vernachldssigung und Gewalt. Ich achte auf
Grenziberschreitungen durch Mitarbeitende und Teilnehmende in der Arbeit mit
Kindern, Jugendlichen und anderen Schutzbefohlenen. In Zweifelsfallen und bei
Grenziliberschreitungen hole ich mir Hilfe bei der Vertrauensperson des Kirchenkreises. In diesen Fallen
werde ich die Vertrauensperson informieren, und ich kann mich bei Unsicherheiten hinsichtlich der
Einschatzung von der landeskirchlichen Ansprechstelle beraten lassen.

O Beijeder Vermutung werde ich entsprechend dem Interventionsplan des
Schutzkonzepts meines Tragers vorgehen. Jeden Fall mit begriindetem Verdacht melde ich bei der
landeskirchlichen Meldestelle.

O Ich verpflichte mich, beim Verdacht auf sexualisierte Gewalt gegeniiber der Presse und in sozialen
Netzwerken keine Informationen, MutmaRungen und persénliche Einschatzungen weiterzugeben.

O Fallsich im Laufe meiner Tatigkeit Kenntnis von Ermittlungen wegen einer Straftat beziiglich sexualisierter
Gewalt gegen mich erlange, informiere ich hierlber die mir vorgesetzte Person.

Datum, Unterschrift

37



Anlage 5: Verdachtsstufen

Verdachtsstufen

unbegriindeter Verdacht

vager Verdacht

begriindeter Verdacht

erharteter oder erwiesener
Verdacht

Beschreibung

Die Verdachtsmomente lieRen
sich durch Uberprifbare
Erklarungen zweifelsfrei als
unbegriindet ausschlieRen

Es gibt Verdachtsmomente, die
(auch) an sexuellen Missbrauch
denken lassen

Die vorliegenden
Verdachtsmomente sind
erheblich und plausibel

Es gibt direkte oder sehr stark
indirekte Beweismittel

Beispiele

Die AuRerungen des Kindes
oder der meldenden Person
sind missverstanden worden.
Sie bezogen sich eindeutig auf
eine Situation ohne
Grenziberschreitung

Sexualisiertes Verhalten,

Distanzlosigkeit, verbale
AuRerungen, die missbréauchlich
gedeutet werden konnen,
weitere Anhaltspunkte, die
einen Anfangsverdacht
begriinden kénnten

Ein vierjahriges Kind berichtet
detailliert von sexuellen
Handlungen eines Erwachsenen

Tater:in wurde direkt bei
sexuellen Handlungen
beobachtet oder hat diese
selbst eingeraumt,

Fotos und Videos sexueller
Handlungen zeigen,

Sexuelles Wissen und
sexualisiertes Verhalten, das
nur durch altersunangemessene
Erfahrungen entstanden sein
kann

In Anlehnung an das EKD-Schulungsmaterial: Hinschauen, Helfen, Handeln, 2017.
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Vorgehen

Das Ergebnis ist sorgfaltig zu
dokumentieren.

Es sind weitere MaBnahmen zur
Abklarung und Einschatzung
notwendig, aber keine eigenen
Ermittlungen!

Sich an die Vertrauensperson
oder die Ansprechstelle wenden,
wenn Verdacht sich gegen
kirchlichen Mitarbeitenden
richtet.

Das Ergebnis ist sorgfaltig zu
dokumentieren.

Bewertung der vorliegenden
Informationen,
Vertrauensperson und
Meldestelle informieren, wenn
sich Verdacht gegen
kirchliche/n Mitarbeitende/n
richtet.

Bei Minderjahrigen insoweit
erfahrene Fachkraft hinzuziehen.
Interventionsteam berat Gber
geeignete MaRnahmen.
Meldepflicht!

Das Ergebnis ist sorgfaltig zu
dokumentieren.

Vertrauensperson und
Meldestelle informieren, wenn
Verdacht gegen kirchliche/n
Mitarbeitende/n besteht. Bei
Minderjahrigen insoweit
erfahrene Fachkraft hinzuziehen.
Interventionsteam berat tiber
geeignete MalRnahmen, um den
Schutz der betroffenen Person
aktuell & langfristig zu sichern,
Meldepflicht!

Informationsgesprach mit den
Eltern/Personensorgeberechtigt
en, wenn eine andere Person aus
dem sozialen Umfeld
verddchtigt, wird ggf.
Strafanzeige.

Das Ergebnis ist sorgfaltig zu
dokumentieren.



